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Übersicht Kosten Kurzzeitpflege 

für das Max-Josef-Metzger-Haus Seniorenzentrum Umkirch 

Gültig ab dem 01.04.2020 

Die Laufzeit der Vereinbarungen gilt vom 01.04.2020 und kann frühestens zum 31.03.2021 gekündigt 

werden. 

Die im Pflegesatz enthaltene Ausbildungsumlage richtet sich nach den Vorgaben der 

Altenpflegeausgleichsverordnung des Landes Baden Württemberg.  

Folgende Tagessätze gelten ab dem 01.04.2020: 

Pflegeklassen: 

Pflegegrad 1 70,27€ 

Pflegegrad 2 83,84€ 

Pflegegrad 3 106,07€ 

Pflegegrad 4 129,33€ 

Pflegegrad 5 139,82€ 

 

Unterkunft und Verpflegung: 

Unterkunft 20,00€ 

Verpflegung 16,36€ 

Unterkunft und Verpflegung gesamt 36,36€ 

 

Investitionskosten und Ausbildungsumlage: 

Investitionskosten 35,58€ 

Ausbildungsumlage 1,25€ 

 

Der tägliche Pflegesatz berechnet sich aus den Komponenten Pflegegrad, Unterkunft und Verpflegung, 

Investitionskosten und Ausbildungsumlage. Er beträgt in den verschiedenen Pflegegraden:   

Pflegegrad 1 143,46 € 

Pflegegrad 2 157,03 € 

Pflegegrad 3 179,26 € 

Pflegegrad 4 202,52 € 

Pflegegrad 5 213,01 € 
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Die Pflegekassen gewähren für höchstens 28 Tage im Jahr einen Beitrag zur Kurzzeitpflege in Höhe 

von 1.612,00 Euro bzw. bis zu 3.224 Euro für zusätzlich höchstens 28 Tage bei Nichtausschöpfung des 

Anspruchs auf Verhinderungspflege. Dieser Betrag wird ausschließlich auf die Pflegekosten und die 

Ausbildungsumlage angerechnet. 

 

 

 


